Auslegepflichtige Praxisvorschriften www
(Die nachfolgend aufgeführten Gesetzte sollten an mindestens einem PC-Arbeitsplatz mit Internetzugang für alle Mitarbeiterinnen zugänglich sein)
	Gesetze und Verordnungen
Gewünschtes bitte durch klick öffnen (bestehende Internet-verbindung ist notwendig)
	Auslegepflichtig

	Arbeitszeitgesetz
	Lt. § 16 auslegepflichtig

	Arbeitsgerichtsgesetz Auszug
	Lt. § 61b 

wenn mehr als 5 AN beschäftigt werden

	Arbeitssicherheitsgesetz
	auslegepflichtig

	Arbeitsschutzgesetz
	auslegepflichtig

	Bürgerliches Gesetzbuch
	Lt §§ 611a, 611b, 612 Abs. 3, wenn mehr als 5 Mitarbeiter beschäftigt werden

§ 611a - Geschlechtsbezogene Benachteiligung

§ 611b - Arbeitsplatzausschreibung

§ 612   - Vergütung

§ 612a - Maßregelungsverbot

	Unfallverhütungs-vorschrift der BG
	Lt. §§ 15, 138 SGB VII; § 12 BGV A1 auslegepflichtig



	Mutterschutzgesetz
	Lt. § 18 für Praxen, die regelmäßig mehr als 3 Frauen beschäftigt werden.

	Jugendarbeits-schutzgesetz
	Lt. §§ 47, 48, 54 auslegepflichtig

gilt grundsätzlich für alle Arbeitnehmer über 18 Jahre, ungeachtet wie viele Arbeitnehmer in der Praxis/Ambulanz beschäftigt werden. 

Neben der Auslage des Gesetzes muss ein Verzeichnis der beschäftigen Jugendlichen (§ 49 JArbSchG) angelegt werden.

	Röntgenverordnung
	Lt. § 18 auslegepflichtig

gilt nur für Praxen/Ambulanzen, in denen Röntgengeräte betrieben werden. Mitarbeiter, die im Röntgenbereich arbeiten, müssen in halbjährlichen Abständen gemäß § 36 der RöV belehrt werden, die Belehrung sollte schriftlich dokumentiert und von der belehrten Person gegengezeichnet werden.



	Strahlenschutz-verordnung
	Lt. § 35 auslegepflichtig
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